
Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 0. Den 27. Februar 1821.

Landeags Verhandlungen.
Siebente

Zwei und vierzigste Sitzung

den laten Febr. 1821.

In Gegenwart von 28. Abgeordneten.

Die Berathungen über die Wegebau-
sache und den hierüber vorgelegten Ent-
wurf zu einem Regulativ wurden fortgesetzt.

Die Resultate derselben, wird die, dem-

nächst abzudruckende, Erklérungsschrift (Bey-
lage C66.) enthalten.

Auf Veranlassung des F. 13. des er-

wähnten Regulativ's wurde die Aufmerksam-
keit des Landtags auf die dermalige Wirk-
samkeit der Landräthe und den da-

durch herbeygeführten Zustand des Ge-

meindewesens geleitet.

Dem Landtag erschien es sehr rathlich,
den Gemeinden die Wegebesserung zu über-

lassen, so daß der Landrath nur in dem

Falle eintrete, wenn dieser es für nöthig
erachte. Denn wolle man die Gemeinden ferner

so einengen, wie bisher, und ihnen die freye
Dieposition über ihre Einkünfte entziehen;
so werde die Kraft und der Wille etwas

Gutes und für die Gemeinde Vortheilhaf-

tes herzustellen, nach und nach immer mehr

Fortsechung.

herabsinken, die Selbstständigkeit verlohren ge-
hen, und am Ende nichts weiter geschehen,

als was man eben anbefohlen habe; dadurch

aber werde nicht allein manches Gute unter-

bleiben, sondern auch der Gemeinsinn unter-
drückt und das Vertrauen der Gemeindeglie-

der zu den Ortsvorständen mehr und mehr

untergraben werden. Sey hingegen jeder
Ortsvorstand, jede Gemeinde, in so weit,
als es ihre Einkünfte erlauben, selbststän-
dig, und brauche sie sich nur in sofern, als

ihre Mittel nicht auslangen, an die ihr

vorgesehte Behôörde zu wenden; dann werde
ein freyeres und regeres Bewegen eintreten,
dessen Nutzen sich bald offenbaren müsse.

Was aber die dermaligen Dienstoblie-

genheiten der Landräthe betreffe, so könne
insonderheit dadurch der Justiz-Beamte von

seinen Gerichtsunterthanen leicht entfernt
und ihm somit in vielen Fällen die Gelegen-
heit benommen werden, für ihr Bestes zu
wirken. In dem Verhältniß, in welchem jetzt
Justiz-Beamter und Gerichtsunterthan stehen,
werde das Vertrauen der letztern zum er-

stern nicht leicht zunehmen, indem man den

Justiz-Beamten, wenn auch irrig, doch in
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der Regel, nur als einen Richter betrachte,
in welcher Qualitat er seinen Gemeinden sel-

ten einen augenfalligen Nutzen zu schaffen

im Stande fey.
In Verbindung mit der Wegebausache

wurde ferner ein Bericht des Landraths aus

dem Neustädtischen Kreise und eine darauf
bezügliche Stelle aus einem Berichte der Landes-

Directkon, so wie ein Schreiben mehrerer
Gemeinden des Amts Weida vorgetragen.

Es wünschten nämlich die Unterthanen
des Neustädtischen Kreises, daß zu ihrer Er-

leichterung die auf ihren Antrag aufgeho-
benen Straßen bau-Surrogat-Gelder
wieder hergestellt werden möochten, weil sie,
neben andern Gründen, der vielen und

schlechten Straßen ihres Kreises wegen, die
ihnen dafür obliegende Wegebesserung zu
leisten nicht im Stande wären.

Der Landtag konnte sich aber nicht ent-

schließen, auf diesen Antrag einzugehen,
hauptsächlich weil, wenn sie durch die Sur-
rogat-Gelder der Verbindlichkeit der Wege-
besserung gänzlich enthoben würden, eine
Prägravation für die andern Landestheile
hervorgehen dürfte; dagegen aber erklärte
er, daß er, sofern die Kräfte dieser und an-

derer Gemeinden nicht zureichen sollten, die
Straßen in fahrbarem Stande zu erhalten
oder sie dahin zu bringen, aus der Landes-

kasse eine, besonders zu berechnende, von den
administrativen Behörden aber zu verwen-

dende Unterstühzung gewähren wolle. Die Ver-

willigung selbst wurde jährlich, durch r0. ge-

gen 9. Stimmen, auf 2000 rthlr. gestellt.
Der hierauf vorgetragene ##te Haupt-

Punkt des höôchsten Decrets, enthielt Anträ-
ge über Erhöhung des Pflastergel-
des in Eisenach und auf Anlegung
eines Wegegeldes von Weimar nach

Oberringen.
Rücksichtlich des ersten Antrage, beschloß

der Landtag, eine Erhöhung des Pflaster-

geldes, um die Hälfte des zeither Taris=
mäßigen Ansatzes in Currentgeld zu bewil-
ligen. Zu einer größern Erhöhung, wie
vorgeschlagen war, konnte der Landtag um

deswillen nicht beystimmen, weil der Bedarf
des Laternen-Instituts, nur durch Beytrá-
ge der Bewohner Eisenachs selbst zu decken

ey.

Auf den zweyten Antrag, beschloß der
Landtag, die Erhebung des in Antrag ge-
brachten Wegegeldes der Stadt Weimar

so lange zuzugestehen, als der gedachte
Weg, dessen Herstellung 4233 rthlr. geko-
stet hat und dessen Unterhaltung nicht unter
130 rthlr. bewirkt werden kann, in voll-

kommen gutem Zustande erhalten werde.
Der lehztte Punkt des höchsten Decrets,

betraf den Antrag des Stadtraths
zu Jena auf eine anderweite Ver-

willigung von 133 rthlr. 8 gr

jährlich aus der dasigen Kreiskasse zum
städtischen Pflasterbau.

Nach der Meinung des Landtags, war

dieser Antrag im Allgemeinen abzuweisen,
weil er den Grund nicht sinden konnte,
warum die Landeskasse zu Lokal-Bedürfnissen

beygezogen werden solle, und es schien ihm
derselbe nur in so fern zu berücksichtigen, als

die Obliegenheit zu einer solchen Verwilli-

gung nachgewiesen werden könnte.

Drey und vierzigste Sitzung

den 13ten Febr. 1821.

Gegenwärtig 28. Abgeordnete.

Der Landtag gieng zurück auf die in
der Z#ten Sitzung abgebrochenen Verhand-
lungen über die Besteurungssache, und die

damals unentschfeden gebliebene Frage: wie
die verschiedenen Arten des Ein-

kommens aus Nicht-Grundbesitzzur
allgemeinen directen Besteuerung



gleichmáäßig und auf die zweckmäßig-
ste Weise beyzuziehen seyn möchtens
Der in jener früheren Sihung gethane Vor-
schlag, nach welchem das Landschaffts-Col--
legium über die Leistungesfähigkeit jedes Ge-
werbes nach Verschiedenheit der Lokalität
und anderer Rücksichten im Allgemeinen
Grundsätze aussprechen oder eine Skale

ausarbeiten möge, fand auch heute noch ei-
nigen Widerspruch.

Man besorgte nämlich: daß das Land-
schaffts-Collegium zu wenig vertraut seyn
könne mit den Verhältnissen der Individuen

im ganzen Lande, und daher durch höhere
oder niedere Einzeichnung dem einen oder

dem andern zu nahe treten möochte; da man

hingegen erwarten könne, daß, wenn eine

solche Einzeichnung von den Unterbehörden
geschehe und diese dabey die vorher sorgfal-
tig zu revidirenden Rollen der Abschäbung
benutzten, dieselbe gleichmäßiger und der
Wahrheit angemessener erfolgen werde.

Die Mehrheit des Landtags (27. Stim-
men gegen 1.) entschieden jedoch, daß die
Einschätzung selbst von Seiten des Land-

schaffts-Collegiums nach einer vom Landta-
ge geprüften und genehmigten Skale gesche-

hen möge. Doch wären zu diesem Behufe
von jedem Ortsvorstande Rollen zu fertigen,

in welche jeder Einwohner mit maglichst

genauer Angabe seiner Erwerbseigenschaften
einzutragen sey, und die von den Ortoobrig-

keiten geprüft, an das Landschaffts-Colle-

gium einzusenden wären.
Der Landtag gieng nun weiter, zur

Bestimmung der allgemeinen Er-

werbsfähigkeit.
In Rücksicht des Geschlechts beschlos

er, daß weibliche Individuen, nur in sofern

dieselben selbstständig sepen, zur allgemeincn
directen Besteuerung beygezogen werden soll=
ten, weil im Allgemeinen der Erwerb der

Ehefrau, schon bey Bestimmung des Ein-
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kommens ihres Mannes mit berücksichtiget
worden. »

Das Lebensalter anlängend, so be-

stimmte der Landtag mit 24. Stimmen ge-

gen 1., daß jede Person männlichen Ge-
schlechts, nach Ablauf des 18ten Lebensjah-
res bis zum vollendeten 60sten Lebensjahre
für erwerbsfáhig zu erachten sey, und zwar

ohne Unterschied, sie möge sich im alterli-
chen Hause, oder bey fremden DPersonen be-
finden.

Als Ausnahmen von diesen allgemeinen

Bestimmungen setzte der Landtag Untaug-
lichkeit durch Verlust von Sinnen, Glie-

dern oder Gesundheit fest.
Gegen das Ende der Sitzung kam auch

noch das Interesse-Einkommen von

Kapitalien zur Sprache und man berathete

sich über die Mittel, welche in Anwendung
zu bringen seyn möchten, um zu einer rich-

tigen Angabe desselben zu gelangen,
Nan vereinigte sich hierbey bald über

die Grundsätze, nach welchen man nicht die
Angabe des Kapital-Stocks, sondern nur des

Interessen-Abwurfs zum Behuf der Besteu-
erung verlangen, und dabey die Kapitalisten,

aufs möglichste gegen unstatthaftes Zudrin-
gen in deren nähere Verhältnisse schüßen,

dagegen aber auch jede erwiesene Verheim-
lichung streng bestrafen wolle. Zur Errei-
chung dieses Zweckes that man den Vor-

schlag, daß man eine Geldstrafe bestimmen
möge, welche nach dem Ableben des Schul-

digen und bey der Vererbung seines Ver-
mögens vollzogen werde.

Ein anderer Vorschlag aber gieng dahin,
daß für den Fall vorkommenden Verdachts
einer Verheimlichung die eydliche Bestärkung
eintreten solle.

Keiner dieser Vorschläge erschien für den
Zweck auslangend, und es wurde daher der

Gegenstand zur weitern Berathung in der

folgenden Sitzung ansgestellt.
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Bier und vierzigste Sitzung

den 14ten Februar 1821.

Gegenwartig 27. Abgeordnete.

Die Besteuerung des Feldgewerbes und
die Besteuerung der allgemeinen Leistungsfä-
higkeit hatten einen Abgeordneten veranlaßt,
seine früher hierüber geäußerte Meinung nie-
ver zu schreiben, und dieselbe als ein Votum

zu Protokoll zu geben.
Da in diesem Votum, nach dem eigenen

Jeugniß des Abgeordneten, nichts weiter
enthalten war, als eine Zusammenstellung
dessen, was er während der Diecussion aus-

gesprochen, und sie daher als ein neuer An-

trag nicht zu betrachten sey, so fand der
kandtag eine weitere Erwägung dieser
Schrift nicht nsthig.

Hierauf erörterte man die gestern unent-

schieden gebliebene Frage: auf welche
Art man zu einer richtigen Angabe

der Activ-Kapitalien gelangen kön-

ne? Hierbey wurde zuerst erinnert, daß die
Interessen aller Activ-Kapitalien der Besteu-
erung unterlägen, und nur davon die im J.

1875. der Haupt-Landschafftskasse bey der

ausgeschriebenen Zwangsanleihe freywillig
dargeliehenen Kapitalien ausgenommen seyn
müßten, weil von den Ständen die Verfi-

cherung ertheilt sey, daß dieselben von allen
Abgaben frey seyn sollten. Zur Beantwor-
tung der vorgelegten Frage aber, geschah
folgender Vorschlag: Nan mache es jedem
Kapitalisten zur Pflicht, bey der Angabe
seiner Interessen, eine versiegelte Declara-
tion zu überreichen, auf deren Kouvert der
Name des Kapitalisten, das Datum der

Eingabe, und die zu versteuernde Summe
des Interesse-Einkommens steht; unter dem

Siegel aber müsse sich die specificirte Nach-
weisung der ausgeliehenen Kapitalien befin-
den, und somit der Beweiß, daß die ange-
gebene Summe der zu versteuernden Interes-

sen richtig sey. Diese Declaration wird
bey dem Steuereinnehmer niedergelegt und
hat eine Zjährige Gültigkeit. Bey dieser
Einrichtung hat man hauptsächlich darauf
zu sehen, daß die Kapitalisten gegen unbe-

fugte Neugierde, die Landeskasse aber gegen

nachtheilige Verheimlichung durch gesetzliche
Bestimmungen kraftig gestützt werde.

Dieser Vorschlag wurde mit 16. Stim-

men gegen 11. angenommen und zugleich

bestimmt: daß das Steuer -Object, d. h.
das einjährige Interesse von dem verschwie-
genen Kapital neben der Nachzahlung des

schuldigen Steuerbetrags als Strafe der
Staatskasse anheim fallen solle. Wie unsicher-
eingehende Interessen zu verrechnen und zu
versteuern seyn möchten, darüber erwartete der
Landtag Vorschläge von den Behörden.

Eine aueführliche Discussion entwickelte
sich uber die Frage: ob der Kapitalist,
bey der Berechnung seiner Interes-
sen die Passiv-Kapitalien abzie-
hen dürfe?

Nach der ersten Meinung, welche im
Landtage ausgesprochen wurde, waren alle

Passiv-Kapitallen in Abzug zu bringen,
weil die allgemeine directe Besteuerung sich
nur auf das Einkommen gründe, und man

nur das zum Interessen-Einkommen rechnen

könne, was nach Abzug der Interessen von

Passiv-Kapitalien ubrig bleibe.
Die zweynte Meinung verwarf allen Ab-

zug von Passiv-Kapitalien, weil man we-

der bey dem Grundbesitz, noch bey dem Ge-

werbe Schulden in Abzug gebracht habe,
und der Kapitalist in dieser Hinsicht keinen
Vorzug verlangen könne.

Die dritte Meinung trennte hypotheka-
rische Schulden von handschriftlichen, und

wollte zwar nicht die erstern, aber wohl die

letztern in Abzug gebracht haben.
Nach vielseitiger Erwágung der Gründe

Für und Wider den Abzug von Passiv-



Kapitalien, bildete sich der Landtagsbeschluß,
daß der Kapitalist den Abwurf seiner sammt-

lichen Kapitalien verrechten müßte, ohne sei-
ne Schulden abziehen zu dürfen, sie möch-
ten in Consens= oder Handschriftschulden

bestehen.
Die lehte zur Berathung aufgestellte

Frage betraf das Diensteinkommen. Um
zur richtigen Angabe des Diensteinkommens
zu gelangen, soll die Angabe der firen Be-
soldung aus den Besoldungs-Registern der

Staateskassen entnommen, die Accidentien=
Besoldung aber von dem Percipienten ange-

geben und von der vorgesetzten Behörde be-

scheiniget werden.
Die Richtigkeit des Einkommens von

Hrivat-Dienern, ist von ihren Principalen
zu attestiren. Der Besteuerung aber unter-

liegt nicht nur die fire Besoldung, sondern
auch alles was dem Staatsdiener an zufäl-

liger Einnahme zugewiesen ist und zwar
nach einer Durchschnittsberechnung von meh-
rern Jahren.

Fünf und vierzigste Sitzung

den röten Februar 1821.

Gegenwärtig 20. Abgeordnete.

Die heutige Sitzung beschäftigte sich mit
einem Vortrage aus dem höchsten Decrete v.

15ten Januar 1820., die Strafanstal-
ten des Großherzogthums betr. (s. Bey-

lage IIH.)
Die Hauptfrage, welche nach vollende-

tem Vortrage, zur Berathung sich darbot,
war: ob der Landtag die Wichtigkeit und

Nothwendigkeit der Strafanstalten in der

angegebenen Art erkenne?

Mit Rücksicht auf die Erklärungsschrift
vom 22 sten December 1818. (s. Dornbr.
Verhandl. S. 146.) wurden über diese Fra-

gee mehrere Meinungen aufgestellt. Einige
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behaupteten, daß bey Bestimmung der Straf-
anstalten man nn#r das Königl. Bayer.

Strafgesetzbuch, und folglich nur zweyerley

Strafanstalten, Zuchthaus und Straf-
arbeitshaus im Auge gehabt habe; an-
dern dünkte es bedenklich, besondere Zwangs-

arbeits-Anstalten zu errichten, weil sich die-

selben durch Vagabunden und andere Ar-

beitsscheue, auf Kosten ihrer Mitbürger le-
bende, Personen füllen und der Landeskasse
einen beträchtlichen Aufwand verursachen
würden. Dagegen meinten andere, daß ar-

beitsscheue Menschen nur durch Zwang zu

ihrer Bestimmung zurückgeführt und für das
bürgerliche Leben brauchbar gemacht werden
könnten, welches vortheilhaft für den Staat
und die bürgerliche Gesellschaft sey. Mit Be-

rücksichtigung der Lage der Stadt Eisenach,
bemerkte man, daß die Anlegung eines

Zuchthauses für alle Sträflinge daselbst, aus
Mangel an Sicherheit, für die ganze umlic-

gende Gegend gefährlich werden könne; auch
würden die daselbst angehäuften Züchtlinge
den ohnedieß dürftigen Verdienst der dorti-

gen Tagelöhner noch mehr schmälern.
Zuletzt vereinigte sich der Landtag in

folgendem Beschlusse: zur jährlichen Unter-
haltung der vorhandenen Strafanstalten, sol-
len 5000 rthlr. verwilliget werden; zur Er-

richtung einer Zwasgöarbeits-Anstalt könne
aber bey den dermaligen Kräften der Lan-

deskasse nichts verwilliget werden: jedoch zu
einer vom Zuchthaus getrennten Strafanstalt

sey die Verwilligung der geforderten Sum-
me nach den früheren Ansichten des Land-

tags nothwendig. Da eö ihm nun aber

auch scheine, als ob das im hiesigen Zucht-

hause vorhandene Lobal nicht auslange, in
Zukunft alle zu Zuchthausstrafe verurtheilte
Verbrecher aus dem gesammten Großherzog=

thume in sich fassen zu könnenz so glaube
er vorschlagen zu mussen, daß das Zucht-

haus in Weimar in seinem untern Theile
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zur Aufnahme derjenigen Verbrecher, wel-
chen Kettenstrafe zuerkannt worden, im üb-
rigen aber zu einem Strafarbeitshause für
die Sträflinge des Weimarischen Regierungs-
bezirks bestimmt werde, dagegen sey das ei-
gentliche Zuchtyaus für das ganze Großher-
zogthum, ingleichen ein Strafarbeitshaus
für die Sträflinge des Eisenachischen Regie-
rungsbezirks in Eisenach zu errichten. Was
die Einrichtung dieser Anstalt koste, das
werde der Landtag zu verwilligen keinen An-

stand nehmen, da er schon seit dem Jahre

1817. die Ausführung dieses Plans ge-
wünscht habe.

Sechs und sieben und vierzigste Sitzung.

den i6ten und 17ten Februar 1821.

Gegenwärtig 20 Abgeordnete.

Es wurde der Inhalt des höchsten De-

crets vom 28sten Februar 1820. nebst des-

sen Beylagen, den Ausgleichungsver-
trag mit der Krone Bayern wegen

des Vordergerichts Ostheim betr.a,
vorgetragen.

Der Landtag fand, nach einer genauen
Erwéäzung des Gegenstandes, sehr erhebliche
Bedenken, sich für diesen Tausch= und Pu-
rifications-Tractat zu erklären, zumal da

die Weimarischen Ortschaften, welche nach
diesem Vertrage an die Krone Bayern über-

lassen werden sollen, ihre Anhünglichkeit an

das Großherzogl. Sachsen Weimar-Eisenachi-
sche Haus auf die herzlichste Weise ausgespro-

chen und, wiewohl sie auch unter der Königl.
Bayerschen Regierung glückliche Unterthanen
werden würden, dennoch den Landtag um

Verwendung für die Fortsetzung ihres so
alten, geehrten Verhältnisses und um Ver-

tretung gegen die Abtrennung ersucht hatten.

Hierauf eröffnete das Directorium, daß
ein höchstes Decret vom Kten Februar 1820.

die Entlassung der Staatêdiener

betr. (s. Beylage J.) eingegangen seny, und
nachdem der Inhalt desselben dem Landtage

vorgetragen worden war, wurde von dem-

selben eine Erklärungsschrift beschlossen, wel-
che die Art und Weise angeben sollte,
wie man die in dem höchsten Decrete aus-

gesprochenen Beruhigungsgründe als solche
annehme.

Zuletzt wurde aus dem höchsten Decrete
vom öten Februar 1821. dem Landtage das

Gesuch des General-Majors, Freyherrn von
und zu Egloffstein, um Ertheilung der Land-

standschaft auf das Ritterguth zu Isseroda vor-

getragen. Der Landtag hatte kein Beden-
ken, die Gewährung des Gesuchs zu be-

schließen.
Außer diesen Verhandlungen, wurden

auch die Erklérungsschriften
1) auf das höchste Decret vom 4ten Fe-

bruar 182 1. wegen des Staatödienstes,

(s. Beylage lil.)
2) die Brandassecurations- Anstalt, (ls.

Beylage 1.I..) und
3) den Landstraßenbau betr. (s. Beplage
I.) vorgelesen, genehmiget und ge-
zeichnet.
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Beylage 66.

Unterthänigste Erklärungsschrife
des getreuen Landtags vom L6ten Febr. 182 r.

den Landstraßen-Bau betreffend.

Durchdas höchste Decret vom ##sten Dec.
1620. geruheten Ihro K. H. dem getreuen
Landtage Auskunft uber das Verhältniß der
aufgenommenen Kapitalien zu den beym Land-

straßen-Bau gemachten Verwendungen in
den Jahren 1817. und 7818., nicht minder
die Benachrichtigung mittheilen zu lassen,
wie die Verwilligungen in den Jahren 1817.,

1818., 1810. und 1820. den Erfolg ge-

habt hätten, daß sämmtliche Schulden der
Landstraßenbau-Kassen im Weimar= und

Eisenach'schen Kreise getilgt, und nur noch
15000 thlr. im Neustädtischen Kieise vor-

handen wären. Gleichzeitig wurde demsel-
ben der anderweite Entwurf zu einem Re-

gulativ über die Art und Weise der Erhal=
tung der Chausseen, als Straßen rster Klasse,
ingleichen der Straßen 2ter und 3ter Klasse

zur verfassungsmäßigen Erklärung mitgetheilt.
Endlich erhielt der getreue Landtag die Auf-
forderung, sich über den Antrag der Landes-
DOirection in Eisenach auf Erhöhung des
Plaster-Geldes, des Stadtraths zu Wei-
mar wegen Anlegung eines Wegcgeldes
an dem Wege von Weimar nach Groß-

Obringen, und des Stadtraths in Fena um

Verwilligung des vormals aus der dasigen

KreiSkasse erhaltenen Beytrags von 133

thlr. 8 gr. zur städtischen Hflasterkasse,
ebenfalls zu erklären.

Indem der getreue Landtag für die er-

haltenen Mittheilungen wegen des Zustandes
der Landstraßenbau-Kasse ehrerbietigst dankt,
darf er seine Beruhigung darüber auszuspre-
chen um so weniger verfehlen, als der Zu-

stand dieser Kasse, welche gleich denen

dem Landschaffts-Collegium untergeordneten
Kassen seine Verpflichtung in Anspruch nimmt,
und ihm deshalb auch gleiche Rechte gewährt,
während der letzten Landtags-Versammlung
ihm gegründete Besorgnisse erregen mußte.

Verpflichten ihn nun jene Rechte, die
Wegebau-Kasse in möglichst guten Zustand
herzustellen und zu erhalten, so glaubt er
seiner Obliegenheit sattsam und den derma-

ligen Kräften der Landeskassen angemessen
zu genügen, wenn er diejenigen 15000 thl.

Schulden, womit die Neustädtische Straßen-
bau-Kasse bis jetzt belastet ist, durch Ueber-
nahme auf die Hauptlandschaffts-Kasse tilgt,
und wenn er ferner die Chausseegelder-Er-

hebung in der zeitherigen erhöheten Maße
auf die nächsten drey Jahre verwilligk, da
er es nicht für rathsam hält, bey gegen-
wärtig erhöheten Staats-Bedürfnissen auf die
Anträge mehrerer Abgeordneten um Verminde-

rung des Chaussee-Geldes schon jetzt einzugehen.
Der getreue Landtag erlaubt sich jedoch

ehrerbietigst jene Verwilligung von den bep-

den Bedingungen abhängig zu machen, daß
1) von nun an keine Schulden weiter auf

die Landstraßenbau-Kasse gewirkt, und
2) nur so viel Neubauten und nothwen-

dige Besserungen vorgenommen werden,
als die Kráfte der Kasse gestatten.

Wenn Ihro K. H. jener Verwilligung

so wie den unterstellten Bedingungen Höchst-
Dero Beyfall nicht versagen, so wird es
der Landstraßenbau- Kasse möglich seon, die
zum Wegebau im Amte Ilmenau erforderli-
chen 500 thlr. jahrlich zu erubrigen.

Der getreue Landtag geht nunmehr zu

dem ihm mitgetheilten Entwurf eines Regu-
lativ's, die Erhaltung der Straßen betref-
fend, über, und erlaubt sich ehrerbietigst
folgende Bemerkungen:

Ju F. 2. Wenn er darauf anträgt, die
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Fassung desselben nach der neuen Form bey-
zubehalten, so versteht er mit Beziehung
auf die unterthänigste Erklärungsschrift vom
Sten Januar 1819. unter Nothstand jede
durch ungewöhnliche Ereignisse erfolgte Hem-
mung einer Straße, welche, damit die Com-

munication nicht unterbrochen wird, sofor-
tige Eröffnung derselben erheischt.

Die fernern Anträge der Großherzogl.
Landes= Direction zu diesem Paragraphen
trägt er kein Bedenken in folgender Art zu

genehmigen:
a) den Kommunen kann die Verbindlich-

keit zu Wegschaffung von Schlamm

und Unrath, ingleichen zu Unterhaltung
der Abzugsgräben in den Orten und

Dörfern unbedenklich auferlegt werden;
b) den Feldgrundstücksbesitzern dürfte je-

doch wohl nur in sofern, als es für

sie vortheilhaft ist, zur Obliegenheit
zu machen seyn, den von der Chaussee

adgezogenen Schlamm auf ihre Aecker
aufzunehmen, in denen Gegenden aber,
wo es wegen des mit dem Schlamm

vermengten Kies und Steinen nachthei-

lig ist, müßte die Kommun einen Platz

zu Aufschüttung des Chaussee=Koths
anweisen;

c) daß Neubauten an der Chaussee nicht
ohne Vorwissen und Genehmigung der

Behorde aufgeführt werden, liegt auch
in den Wünschen des getreuen Landtags,

jedoch durfte die geeignete Behör-
de die Genehmigung zu ertheilen haben.

.Zu f. 3. Da der Fall denkbar ist, daß
bey Ueberlassung eines Theils von einem

Grundstücke zum Chaussee-Zuge oder zu Ge-

winnung der erforderlichen Materialien, dem
Eigenthümer nicht so viel mehr übrig bleibt,
daß die auf dem ganzen Stücke haftenden

Real-Lasten, wegen zu befürchtender Caduci-
tdt, übergetragen werden können, so macht
sich die gesebliche Bestimmung nothwendig,

daß die Steuern und Zinsen abgeschrieben
werden und die Steuerkasse ingleichen der

Zinsherr pro ratn an der Entschädigungs-

Summe participiren, wie denn diese Ent-
schädigungs-Summe üuberhaupt unter alle
zu vertheilen ist, welche Eigenthumsrechte
an dem Grundstück haben,

Zu §. 8. Die Ansicht Großherz. Lan-
des -Direction, daß die Kammer-Fitter-

und Frey-Güther zur Straßenbesserung
gesetzlich beyzuziehen wären, kann der ge-
treue Landtag nicht theilen: denn es ist eben

so sehr seinen Grundsätzen zuwider, daß
wohlerworbene Rechte geradehin entzogen
werden sollen, als es ihm bedenklich scheint,
neue Obliegenheiten aufzuerlegen.

Deshalb muß er vielmehr wünschen, daß
es in Ansehung der Sttaßenunterhaltung

allenthalben bey dem zeitherigen rechtsver-
bindlichen Herkommen sein Bewenden behal-
ten möge.

Im Fall jedoch die Kammergüther mit
einem freywilligen guten Beyspiele voraus-

gehen sollten, so würde der getreue Landtag
solches um so mehr ehrerbietigst dankbar
anerkennen, als mit Gewißheit zu erwarten

steht, daß alsdann die Ritter= und Frei-

guths-Besitzer ebenfalls die Gemeinden mit

Bereitwilligkeit unterstützen werden.
Zu §. 10. Die Berücksichtigung des frü-

hern Antrags wegen einer Gemeinde zuzugeste-
henden Brücken-oder Dammgeldes erkennt der

getreue Landtag mit ehrerbietigstem Danke an,
und wünscht nach nochmaliger Erwägung der
vorliegenden Gründe, daß die Fassung des
neuen Entwurfs beibehalten werden möge.

Zu F. 11. Zwei Haupt-Gesichts-Punkee

stellen sich bey den Bestimmungen dieses Para-
graphen im Allgemeinen dar, nemlich: er-

stens da es der getreue Landtag bedenklich
findet, neue Obliegenheiten aufzuerlegen, wie
er sich bereits hierüber bei . 8. im Allgemeinen

ausgesprechen hat, so kann die Verbindlichkeit



jeder Gemeinde in Hinsicht der Straßenbesse-
rung 2ter Klasse nicht weiter ausgedehnt wer-

den, als sie zeithrbestandund wenn sich durch
das gesteigerte Bedürfniß der Zeit eine so be-

trächtliche Wegebesserung nöthig machen sollte,
daß die Verpflichtung der Anlieger dazu nicht
auslangend befunden wird, dann macht sich
Unterstützung aus der Landeskasse nothwendig.

Zweitens um alle Zweifel darüber zu

entfernen, was eine Straße 2ter Klasse und ein

Vicinal-Weg sey, und um den Administra-

tiv-Behörden ein festes Anhalten zu gewäh-
ren, bittet der getreue Landtag ehrerbietigst,
durch letztere über die Straßen 2ter Klasse ge-

nau bestimmte Verzeichnisse anfertigen und ihm
solche möglichst bald mittheilen zu lassen.

Was die besondern Bestimmungen dieses
Haragraphen anlangt, so erlaubt sich der ge-

treue Landtag noch folgende ehrerbietigste Be-

merkungen:
zu a. wenn es hier heißt: daß alle zu

schmale Hohlwege ausgefüllt oder umgangen.
werden sollen, so erscheint der Beysatz der
Worte: „so weit thunlich und nothwendig“
wünschenswerth; eben so möchte

zu b. nach den Worten: „und 2 Fuß un-

terer Weite hinziehen“ einzuschieben seyn: und
da wo es nothwendigist,in zweckdien-

liche Felpgraben ausmünden sollen.
zzu k. Die Aufforderungder Ortsbewohner
vom lbten bis zum 6osten Lebensjahre dürfte

kaum ausführbar, und im Fall der Möglich-

keit wenigstens nicht mit dem Grundsatze zu
vereinigen sepn, daß den Staats-Untertha-
nen neue Obliegenheiten nicht auferlegt werden

sollen. Dadurch begründet sich der ehrerbie-
tigste Antrag: daß die Ausführung des beab-
sichtigten Zweckes so wie die Benutzung der
zeitherigen oder sonst gewählt werdenden Mit-
tel lediglich den Communen, unter fernerer
Aufsicht und Leitung der Landräthe, wel-

che jedoch erst alsdannzeintreten dürfte, wenn
der Landrath es für nothwendig erachtet, über-
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lassen bleiben möge, weil durch ein freyeres
Bewegen der Gemeinden manches Gute erreich-
bar auch der Gemeinsinn belebt wird.

Zu J. 12. Daes in der Natur der Sa-

che begründet ist; daß jede Gemeinde ihre Vl-
cinal-Wege des eigenen Vortheils wegen in
fahrbarem Zustande erhalten wird, so scheint
der Schluß dieses Paragraphen, von den

Worten an: „Es versteht sich übrigens von

selbst““ rc. wesentlich nothwendig nicht zu seyn.
Aus einem wichtigern Grunde ist

zu F. 14. der Schluß dieses Paragraphen,
in den Worten: „wenn nämlich solche gehörig
begründet und keine Surrogate der aufgehobe-
nen Frohnden sind“ nach der Meinung des

getreuen Landtags deshalb nicht zu billigen,
weil abgeschlossene Recesse jeder Art auf-
recht und bei Gultigkeit zu erhalten sind.

Hiernächst hat sich der getreue Landtag,
nach Anleitung eines dem höchsten Decrete bey-
gefügten Berichts Großherzogl. Landes-Di-
rection unter No. 1119. Dep. 1., und nach
dem Inhalte einiger bei ihm eingegangenen An-
träge besonders verpflichtet gefühlt, über die
Mittel zu berathschlagen, durch welche die
Wege im Neustädtischen Kreise in bessern Stand
herzustellen seyn möchten.

Die Gemeinden, durch deren FlurenWege
2ter Klasse fuhren, schildern die Unmöglich-

keit, sie bloß durch eigene Kraftanstrengung
herzustellen, mit lebhaften Farben.

Zu der Eigenthümlichkeit der Straßen je-
nes Kreises gesellt sich bey den dasigen Unter-
thanen das Ungewohnte der Straßenbesserung.

Es ziehen nämlich durch den Neustädtischen
Kreis 8 Straßen, wenige derselben sindchaus-
lirt, und die übrigen befinden sich in schlechtem
Zustande.

Die Unterthanen entrichteten vormals un-

ter Königlich Sachsischer Hoheit sogenannte
Straßenbau-Eurrogat-Gelder, welche wie
eine allgemeine Steuer nach den Hufen gleich=
mäßig vertheilt waren.
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Die an einer Straße liegenden Untertha-
nen entrichteten daher verhältnißmäßig nicht
mehr als die Entfernteren.

Nach Aufhebung der Surrogat-Gelder ge-
ftaltet sich die Sache anders: denn es fällt nun

die Last der Natural-Leistung lediglich auf die
Angrenzer, und wenn ihnen dadurch keine grs-
ßere Obliegenheit als den Unterthanen des

Mutterlandes hat auferlegt werden wollen,
so vermehrt sich doch die Last unleugbar da-
durch, daß im Mutterlande mehrere Straßen
chaussirt und in gutem Zustande sind.

Zu Beseitigung der lauten Klagen darüber

aus jenem Kreise und der Gleichmaßigkeit hal-
ber, erkennt der getreue Landtag zwar die

Nothwendigkeit, den Unterthanen des Neustäd=

tischen Kreises dieselbe Verpflichtung aufzuer-
legen, welche die Unterthanen des Mutterlan-
des bereits haben, allein insofern es ihre Kräf-
te nicht erlauben, die Straßen in fahrbaren
Stand herzusiellen, ist es billig ihnen eine Un-
terstützung aus den Landeskassen zu gewähren.

Weil sich nun auch in andern Landesthei-

len eine solche Beyhülfe nôöthig machen dürfte,
so verwilligt der getreue Landtag zu dem Be-

huf, und zwar für das gesammte Großherzog=
thum jährlich 2000 thl. Wenn er dabey ehr-

erbietigst darauf anträgt, daß die zweckmäßige
Verwendung derselben nur den administrativen

Behörden überlassen bleiben, ferner daß die
Besserung der Straßen 2ter Klasse unter

Landräthlicher Leitung erfolgen und endlich daß
dieser außerordentliche Aufwand besonders be-
rechnet und nicht mit der eigentlichen Straßen=

bau-Rechnung vermischt werden möge, so
hält er dieses der Sache für angemessen.

Endlich haben Ihro K. H. huldreichst ge-
ruhet, dem getreuen Landtage zu seiner Ver-

fassungsmäßigen Erklárung die Eingangser-
wähnten Anträge annoch mittheilen zu lassen.

Nach Erwägung der für den ersten Antrag
der Landes-Direction Uter Abtheilung in Ei-

senach dargelegten Gründe trägt der getreue

Kandtag zwar kein Bedenken, Erhöhung der
jetzt bestehenden Pflastergelder zu genehmigen,
allein er hält es dem beabsichtigten Zwecke

entsprechend, wenn sie um dle Hälfte des

zeitherigen tarifmäßigen Ansatzes und mit
Vermeidung der Bruchtheile erfolgt, so daß
z. B. statt 4 pf., in Zukunft 6 pf., erho-
ben werden. Er glaubt jedoch diese einwil-

ligende Erklärung dadurch bedingen zu müs-
sen, daß das Pflastergeld mit Eintritt der

Erhöhung in Current -Gelde erhoben
werde.

Der Bedarf des Eisenacher Laternen-
Instituts dürfte übrigens wohl am zweck-
mäßigsten durch Beyträge der dasigen Ein-
wohner zu decken sern.

Noch mehr begründet liegt der Antrag
des hiesigen Stadtraths vor, und es

scheint den zum gemeinen Besten gebrachten
Opfern angemessen, das in Antrag gebrachte
Wegegeld so lange zu genehmigen, als der
erbaute Weg in vollkommen gutem Stan-

de erhalten wird. Nur die einzige Bemer-

kung dürfte huldreichste Berücksichtigung ver-
dienen, daß auch Markt-Holz= und Viktua-

lien-Fuhren, Wegegelderfrey nicht zu las-
sen seyn mochten.

Wenn jedoch
der getr. Landtag zu Unterstützung der Pfla-
sterkasse in Jena 133 thlr. 8 gr., aus der-

dasigen Kreiskasse ferner und so lange,
und bis eine Obliegenheit der landschafftli-

chen Kasse dazu nachgewiesen werden kann,
nicht verwilligt, so glaubt er dadurch ge-
rechtfertigt zu erscheinen, daß kein haltba-
rer und der unterthänigsten Erklärungsschrift

vom öten Januar 1819. entgegenstehender
Grund vorliege, warum zu diesem Lokal-Be-

dürfniß ein Zuschuß aus der Landeskasse
zu leisten sey.



Beylage H.

Höchstes Deceret
vom 15ten December 1820.

die Strafanstalten des Großherzogthums betr.

Die Verhandlungen, welche mit dem ge-

treuen Landtag, während seiner vorigen Ver-
sammlung, in Bezug auf die Strafanstalten
des Großherzogthams gepflogen worden sind,

betreffen theils die laufenden Unterhaltungs-
Kosten, theils die definitive Verausgabung
verschiedener hierzu aus Landeskassen geleisteter
Vorschüsse und endlich die durch die vorhaben-
de — in ihren Grundlinien bereits feststehen-

de, verbesserte Strafgesetzgebung, nothwendig
gewordene Herstellung neuer, vom eigentlichen
Zuchthause abgesonderter Strafanstalten. An
jene Verhandlungen knüpfen sich gegenwärtig
neue Anträge, die dem getreuen Landtag, nach

der eben angedeuteten Ordnung hier vorgelegt
werden sollen.

I. Die laufenden Unterhaltungs-Kosten betr.
Auf den Grund von Berechnungen, welche

der getreue Landtag, in der unterthänigsten

Erklärungsschrift v. 22sten December 1818.,

für richtig und scharf gestellt anerkannte, wur-
de von demselben für die Jahre- 1810. und

1820. ein stehender jährlicher Beytrag von

4000 bis 5000# thl. zu den Unterhaltungsko-

sten des Weimarischen Zuchthauses verwilligt.
Da in den gedachten Jahren nicht einmal

die geringste der verwilligten Beytrags-Summen
verbraucht worden ist, so wird das Bedürfniß
beyder Zuchthäuser, hier und zu Eisenach, bis

zum nächsten ordentlichen Landtag, ohne Zwei-
fel hinreichend gedeckt seyn, wenn die getreuen
Stände in dem Etat der Hauptlandschaffts-

Kasse die jährliche Beytragssumme von 6000

thlr. stehen lassen, wovon dasjenige, was durch

fortzusetzende strenge Sparsamkeit erübrigt
werden kann, wie bisher der Hauptlandschafte-

Kasie zu gute kömmt. Der Bedarf des Eise-
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nachischen Zuchthauses wird, sn dem abschrift-
lich anliegenden Eisenachischen Landes-Di-
rections-Berichte, gestützt auf die mitfolgenden
Akten, Rechnung und Belege, zu 4000 thl.
jahrlich und der dazu erforderliche Zuschuß zu
2000 thl. angegeben.

II. Die definitive Verausgabung der

geleisteten Vorschüsse betr.
In der oben angeführten Erklärungsschrift

vom 22ssten December 1818. sind die verschie-

denen Summen einzeln genannt, welche, zu

Deckung der gestiegenen Unterhaltungskosten
des hiesigen Zuchthauses, einstweilen vorschuß-
weise aus Landeskassen geleistet worden, und
zu deren definitiver Verausgabung der getreue

Landtag seine beyfällige Erklärung abgiebt.
Das Großherzogliche Landschaffts-Colle-

gium bringt in dem abschriftlich anliegenden
Berichte in Erinnerung, daß, außer jenen —

nunmehr verausgabten Vorschüssen, noch eini-
ge andere zu demselben Zweck geleistete übrig

sind, auf welche die gedachte Erklárungsschrift
sich nicht mit erstreckt, nämlich: «

von looo thl. Kassegeld für 20 im Eisena-

chischen Zuchthause verpflegte
Sträáflinge, im Jahre 1877.

Soo khl. Current-Geld, halb aus der

Thuring= Erfurtischen, halb
aus der Neustädtischen Kreis-

kasse, zu Deckung des, durch den
Zuwachs an Straflingen aus

diesen Landestheilen,imJahre
1810, entstandenen Defteits,
un

596 thl. Kassegeld, an erhöhtem Bau-
aufwand im Jahre 1813. bey
dem Weimarischen Zuchthaus.

Da es mit den beyden erstern dieser Vor-

schüsse ganz gleiche Bewandniß wie mit jenen
in der mehrgedachten Erklärungeschrift spe-

ciell aufgeführten hat, der lehtere Vorschuß
aber aus einer der gegenwärtigen landstän-

dischen Verfassung des Großherzogthums vor-



ausgegangener Zeit herrährt, so wird der getr.
Landtag um so weniger Anstand finden, sich
wegen definitiver Verschreibung dieser Sum-

men, in Rechnungsausgabe beyfällig zu erklären.
1I11. Die neuen Strafanstalten betr.

Wenn die zuerkannten Freyheitsstrafen
neben dem Hauptzwecke der Abschreckung auch
den humanen Nebenzweck der Besserung erfüi-
len; wenn die Sträflinge nicht fernerhin,
wie das bisher leider oft zu bemerken gewe-

sen, verdorbener aus den Strafanstalten her-
ausgehen sollen, als sie hineinkamen, so ist
eine Aufbewahrung der verschie-
denen der Sträflinge und eine bes-
sere der Strafanstalten dringen-
des Die in ihren Grundlinien

und bereits beschlossene neue

fur das Großherzogthum

fetzt Einrichtungen als uner-
laßliche Bedingung voraus.

Mit dieser Ansicht einverstanden, und un-
ter deren ausdrucklichem Anerkenntniß, ver-

willigte der getr. Kandtag, in derErklärungs=
schrift v. räten März 1877., für jenes Jahr
zooo rthlr. zu Einrichtung eines Lokals für
die Festungsstrafe, und 2400 rthlr. zu Er-
weiterung des zu einer Landes-Strafarbeits-
anstalt bestimmten Eisenacher Zuchthauses.
Er nahm aber sowohl damals, als bey sei-
ner Sitzung im Winter 1813., noch Anstand

zu der von Seiten der Regierung für noth-

wendig erkannten Verlegung des Weimari-
schen Zuchthauses, aus dem, für den oben
angegebenen Zweck solcher Strafanstalten
schlechterdings untauglichen bisherigen Lokal,
das Erforderliche zu verwilligen, bis durch

die Erfahrung nach vorgenommener Tren-
nung der leichtern Sträflinge von den allein

in dem Zuchthause zu Weimar zu bleiben

bestimmten schwereren Verbrechern, die Noth-
wendigkeit dieser Verlegung sich fernerhin
darthun werde.

Indessen ist diese Absonderung, in Ge-

mäßheit der vorläusigen höchsten Entschlie-
ßung über die festzusetzende Gränzlinie zwi-
schen dem Zuchthause und Strafarbeitshause,
bereits im. vorigen Jahre in der Art erfolgt,

daß alle Verbrecher, deren Strafzeit drey
Jahre und darunter beträgt, in das neu ein-

gerichtete künftige Strafarbeitshaus zu Ei-
senach gebracht, und alle schwerere Verbre-
cher in das hiesige Zuchthaus geliefert wor-
den sind, und es hat seitdem, nach dem ab-

schriftlich anlicgenden Regierungsberichte, und
nach sonstigen Notizen, die Erfahrung un-
widerleglich bewiesen, daß das hiesige, über-
dieß im Innern sehr baufällige, und einer

kostspieligen Reparatur bedürfende Zuchthaus-
Lokal in seinem dermaligen Zustande zur fer-
nern Aufnahme von 60. und mehr schweren

Verbrechern schlechterdings untauglich ist.
So unbezweifelt hiernach das Bedürfaiß

eines neu herzustellenden Zuchthauses für
schwere Verbrecher ist, mit dem erforderlichen
Raum, zu deren Beschäftigung im Innern,
und um sie der freyen Luft aussehen zu kön-

nen, ohne sie aus den Ringmauern der An-

stalt herauszufuhren; so haben doch des
Großherzegs Königl. Hoheit, noch keinem
der deßhalb vorgelegten Baupläne, worunter
auch der aus den abschriftlichen Beilagen 4.

und D. ersichtliche gehört, Höchst-Ihre de-
finitive Genehmigung ertheilt. Damit aber
die Ausfährung des Plans, welcher als der

zweckmäßigste wird angenommen werden, nicht

bis zum nächsten ordentlichen Landtag braucht
ausgesetzt zu werden; ein Aufschub, der
sich bewandten Umständen nach, nicht würde
rechtfertigen lassen: so gelangt hiermit das
gnädigste Ansinnen an den getr. Landtag, zu

diesem Behuf, die Summe von ro,jo rthlr.

in den folgenden drey Jahren, je zu einem
Drittheil zahlbar, als Marimum zu verwil-

ligen, wobey der Umstand etwas zur Erleich-

terung beytragen wird, daß jene für die
Festungsstrafanstalt verwilligten Zooo rthlr.



zufolge neuerer Bestimmungen erspart wer-

den können. Es versteht sich übrigens von

stlbst, daß jede durch strenge Aufsicht und
Sparsamkeit ermoglichte Verminderung der
vorldufig auf ro, rthlr. veranschlagten
Aufwands-Summe der Landschaffts-Kasse zu
gute kommt.

Was endlich die Verwendung der, zum
Behuf der Umwandlung des Eisenach'schen

Zuchthauses, zu einer Central-Strafarbeicsr-
anstalt, für das Jahr 1817, verwilligten
2400 rthlr. anlangt, so waren, als Folge der
durch zufällige Hindernisse verzögerten Aus-
führung dieses Bauplans, zur Zeit der letz-
ten ständischen Versammlung weder diese
Summen absorbirt) noch der weiter erfor-

derliche Kostenaufwand mit einiger Zuverläs-
sigkeit voraus zu bestimmen. Seitdem hat

sich bei lebhaften Betrieb der Ausführung
ergeben, was bey Bauveränderungen an al-

ten Gebäuden, zumal wenn sie auf keinem so-
liden Grunde ruhen, gewöhnlich zu geschehen
pflegt; es ist Manches eingestürzt oder hat
weggerissen werden müssen, auf dessen Be-
stand und Benutzung gerechnet worden war.

Hierdurch nun ist es geschehen, daß wie der

abschriftlich anliegende Bericht der Großher--
zogl. Landes-Direktion, nebst Akten, Rech-
mng und Belegen, darlegt, außer verschie-
denen Reparatur-Kosten, die als solche aus

der Zuchthauskasse bestritten worden sind,
die verwilligte Summe mit 274y rihlr. 4 gr.

 pf. hat überschritten werden müssen, und
daß zur völligen Einrichtung der Anstalt,
selbst nach dem minder kostspieligen der vor-

liegenden Pläne, noch 500 rehlr. erforder-
lich sind.

Wenn nun auch diese letztere Aufwands-
Summe von den in Antrag gestellten 10,000

rethlr. allenfalls mit bestritten werden mag,
so wird der getreue Landtag doch, was das

mit 2147 rithlr. 4 gr. 9 pf. gewirkte De-

ficit anlangt,dieWünscheundAnträge der
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Landes-Direktion zu Eisenach nicht unberück-
sichtigt lassen. 2c.

Das Staats-Ministerium.

Beylage IJl.

Höchstes Deere#t.
Carl August,

von Gottes Gnaden Großherzog zu Sach-

sen-Weimar-Eisenach. 2c.

Antwort auf den unterthänigsten Vortrag vom

2Zsten Dechr. 1820.

den Staatedienst betreffend.
In einem Vortrage vom 23sten Decbr.

1820. hat der getr. Landtag 1) es aner-

kannt, daß der Entlaßbarkeit der Staats-

diener, ohne vorgängiges Verfahrenbeyei-
ner Justiz-Behörde und vorgängigen rich-

terlichen Ausspruch im Allgemeinen das Lan-

desrecht des Großherzogthums nicht entge-
gentrete; er hat 2) auf ein Gesetz über die

hierbey berührte Frage, auf ein Gesetz, durch
welches die Entlaßbarkeit der Staatsdiener
in ihren Gründen und ihren Formen gere-

gelt werde, angetragen; er hat 3) gebeten,
daß Wir „den Staatsdienern bis dahin, wo

ein solches Gesetz förmlich erlassen worden,
eine beruhigende Zusicherung gnädigst aus-

sprechen möchten.“
Was nun A., die Erklärung unter 1)

betrifft: so ist es Uns erfreulich, wiewohl
nicht unerwartet gewesen, daß sich der getreue
Landtag selbst, ben dieser Gelegenheit von
willkührlichen, gesucht-künstlichen Interpreta-
tionen der bestehenden, hier einschlagenden
Gesetze, von Interpretationen, welche nicht
das wahre Recht aus den Geseben entwik-

keln, sondern ein vermeintliches Recht in
die Gesetze hineintragen wollen, ganz ent-

fernt gehalten und Uns hierdurch die Mög-
lichkeit gesichert hat, entgegengesetzten Ver-
suchen, wenn sie vorkommen sollten, mit der
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Uebereinstimmung des kandesfürsten und des

vLandtags zu begegnen. Auch können Wir
B., auf den Antrag unter 2., dem getreuen
Landtage die Versicherung geben, daß Wir
schon längst an ein Gesetz über den Staats-

dienst gedacht haben, daß ein solches Gesetz
berelts von einer, eigens dazu ernannt ge-

wesenen Kommissieon ausgearbeitet worden
ist und daß Wir der Vorlage desselben in
dem Landtage nur um der Wichtigkeit des

Gegenstandes willen, um den Inhalt des

Entwurfs auf das Allersorgfältigste prüfen
und dabey diejenigen Bestimmungen, welche
sich zu Gesetzen im wahren Sinne des Wor-
tes eignen, von bloßen Amtsvorschriften,

Instructlonen, Anweisungen und Regeln für
die höheren Administrativ = Behörden ge-

nau trennen zu lassen, noch zur Zeit An-

stand geben. Dagegen sind Wir C., was
dle von dem getr. Landtage auzsgesprochene

Bitte unter 3. anlangt, uberzeugt, daß Un-

sere Staatsdiener in dem, was bisher ge-

schehen ist, in den dadurch bethätigten Re-

gierungs=MaximendiegewünschteBeru-
bigung ohne Weiteres finden werden, indem
Wir zwar einerseits davon, daß die den
Staatsdienern gesicherte Pfründe nicht vor
dei Zwecke des Dienstes selbst, die Person
des Beamteten nicht vor dem Amte beachtet

und daß nicht derjenige, welcher sich blos
aller positiv-rechtswidrigen und verpönten

Handlungen enthält, schon ein würdiger und
darum entweder auf seinem Posten ganz si-
cherer, oder auf Unkosten der übrigen Staats-
bürger zu pensionirender Diener sey, ausge-
gangen sind, andererseits aber auch, jede
sich darbietende Gelegenheit ergriffen haben,
um dem Staatedienste im Ganzen Unsere

Achtung und dem einzelnen treuen, redlichen, der

Regierung und seinem Berufe ergebenen Staats-
diener Unsere dankbaren Gesinnungen an den

Tag zu legen. c. Weimar, den4. Febr. 82
Carl August.

Beylage Kl.

Unterthänigste Erklärungsschrife
des getreuen Landtags vom r#ten Febr. 1821.
auf das höchste Dekret vom Aten Febr. 1821.

den Staatsdienst betreffend.

Als der getreue Landtag in seiner unter-

thänigsten Erklérungsschrift vom 2Zsten De-
cember 1820. ehrfurchtsvoll dahin antrug:
daß vor der Hand und bis ein Gesetz über

den Staatêödienst, auch die Bedingungen re-

geln würde, unter welchen Staatediener ih-
res Dienstes entlassen werden könnten, eine

zur Beruhigung der Staatediener gereichende

Zusicherung gnädigst ausgesprochen werden
möge; war er einstimmig der festen Ueber-

zeugung, daß solches nothwendig sey, um
jeden, auch nur entfernten, Schein zu ver-
melden, als könne eine ganze angesehene

Klasse vos Staatsbürgern, die der Staats-

diener, außer den wenigen bey den Landes-
Justiz-Kollegien angestellten, in den Fall kom-

men, die Erhaltung ihrer wichtigsten Rechte
auf Ehre und Eigenthum weniger gesichert zu
sehen, als alle übrigen Bewohner des Staats.

Während daher der getreue Landtag es
dankbar verehrt, daß Se. K. H. durch ein
höchstes Dekret vom 4ten d. M. die bald-

möglichste Vorlage eines solchen Gesetzes in
Gnaden zusichern, und er sich in dieser Be-

ziehung nur noch die ehrfurchtsvolle Bitte
erlaubt, daß wenn diese Vorlage, aus den

lu dem höchsten Decrete angeführten Grün-

den, nicht noch während der dermaligen Land-
tagssitzungen erfolgen kann, solche doch beym
nächsten Landtage geschehe; glaubt er, nach
dem ferneren Inhalte dieses höchsten Decre-
tes, in der Beziehung auf die von Sr. K. H.
bisher bethátigten Regierungs-Maximen, die
einstweilen gewünschte beruhigende Zusiche-
rung und die sicherste Gewähr dafür zu fin-
den, daß auch ferner kein Staatsdiener, in

der strengen Uebung seiner verfassungsmäßi-



gen Pflichten durch den Gedanken beunvuhi-
get würde, jemals ohne gefetzliche Formen
entlassen werden zu kännen.

Indem er die sichere Hoffnung hegt, und da-
bey des festen Vertrauens ist, daß auch fur alle
Zukunft durchein,jenen erhabenen Regierungs-
Maximen völlig entsprechendes Gesetz jedem Be-
denken dieser Art vorgebeugt werden wird 2rc.

c.

Beylage LL.

Unterthanigste Erklarungsschrift
des getreuen Landtags vom 17ten Febr. 1821.

die Brand= Assekurations-Anstalt be-

kreffend.

Sr. K. H. stattet der getr. Landtag sei-
nen ehrfurchtvollsten Dank ab, füur die mit-
telst höchsten Decrets vom röten Novbr.

1820. ihm geschehenen Mittheilungen über
das Brand-Assekurations-Institut, sowohl
in Bezkehung auf die Anstalt im. Ganzen
und die in einem neuen Gesebesentwurfse ge-

schehene Berücksichttgung des landständischen
Antrags wegen Assekuranz ver Glocken und

Thurmuhren, als auch in Hinsicht der land-
standischen Intercession für die vormals Ful-
daischen und Hessischen Gebietötheile, deren
Ansprüche an ihre vormaligen Assekuranz=
Grsellschaften er nunmehr für erledigt an-
nehmen muß.

Bey dem neuen Gesetzesentwurfe hat der

getr. Landtag alle bisher schon bestandenen
Bestimmungen, insbesondere aber die beym
Großherzogl. Landschaffts-CollegiumzurAb-
stimmung gekommenen wichtigen Fragen in
nähere Berathung gezogen. Er theilt die

Ueberzeugung, daß die Einzeichnungs-Summe
ferner, wie bisher, der eigenen Bestimmung
der einzelnen Hausbesitzer überlassen werden
muß und bittet Se. K. H. unterthänigst,
weil in einzelnen neuen Landestheilen, be-

sonders den Fuldaischen und Hessischen, diese
erste Einzeichnung nach der freyen Willkühr
der Hauseigenthümer, wie solches doch bie-
her gesetzlich nachgelassen war, nicht gesche-
hen seyn soll, solches in Gnaden näher un-
tersuchen zu lassen und, wenn jene Bemer-

kung richtig befundenwerden sollte, den be-
treffenden Individuen vachzulassen, noch jetzt
für diese erste Einzeichnung den Werth ihrer
Hauser selbst bestimmen zu dürfen.

Dagegen hat es der Mehrheit der Land-

tagsmitglieder nothwendig geschienen, daß
nicht nur §. 1. des Gesetzes die Verbind-

lichkeit der Theilnahme aller mländischen

Hausbesitzer ferner, wie bisher ausgespro-
chen, sondern auch das biöher schon bestan-
dene und im F. 27. des neuen Entwurfs.

wiederholte Verbot der Theilnahme an

ausländischen Assekuranzen, rücksichtlich der
Häuser,bey der in diesem F. angedrohten
Strafe, so unbedingt ansgesprochen werde,
daß auch eine Dispensatiom durch das Grotz-
herzogl. Landschaffts-Eollegium nicht mehr
zulässig ist und denen, welche bisher, ohne
dem Gesetze zuwider zu handeln, in fremde
Anstalten getreten waren, bey der angedroh-
ten Strafe, zur Pflicht gemacht werde, nach
Ablauf der Zeit, auf welche sie ihre Bey-
träge vielleicht im Voraus bezahlt oder auf

welche sie sich ausdrücklich verbindlich 7
macht haben, ans jenen Anstalten wirber
auszutreten. Diese Beschränkung der Eigen-
thumsfreyheit schien nothwendlg- um dem zu

niedrigen Einzeichnen in der inländischen An-

stalt vor #beugen und sie erschien um des-
willen auch nicht ungerecht, weil für die Zu-
kunft dieselbe Sicherheit, welche bey der aus-
ländischen Anstalt erkauft wurde, bey der
inländischen auch erlangt werden kann, so-
bald der Eigenthümer des Hauses, solches
nur mit derselben Summe einzeichnen läßt-

Die in dem neuen Entwurfe F. 3. für

die Wohnungen von Feuerarbeitern bestimmts



1#

bhöhere Einzeichnungs-Summe erscheint dem
getr. Landtage nicht billig, weil ohnehin die
Werkstätten solcher Arbeiter feuerfester einge-
richtet seyn müssen, als andere Wohnungen;
und er bittet, daß es bey den im alteren

Hatente von 1809. bestimmten Summen von

r00 Rthlr. und resp. 50 Rthlr. bekassen

werden möge.
Auch der im §. 21. angenommene eiserne

Fonds hat die Zustimmung des getr. Land-
tags nicht finden können, weil nicht nur der
übele Eindruck jährlich sirirter Beyträge,
sondern auch ein zu erhéhender Administra-
tions= Aufwand zu fürchten ist. Er bittet
daher ehrfurchtsvoll, daß es auch in dieser
Hinsicht bey der bisherigen Einrichtung ge-
lassen werden möge, und daß die für außer-
ordentliche Fälle etwa nothwendigen anßer-
ordentlichen Maaßregeln, in jedem einzelnen
Falle der höchsten Anordnung und der Zu-

stimmung des Landtags, nöthigen Falls durch.
ein Eircular überlassen werden.

Wenn hiernach der neue Entwurf nur

in dem g. 2. und 27. Abanderungen von

dem bisher bestehenden, jedoch auf sämmt-
liche Landestheile ausdrücklich zu erstrecken-
den, Gesetze begreifen möchte, so muß es
der höchsten Anordnung Sr. K. H. überlas-
sen bleiben, ob überhaupt ein neues Gesetz
nöthig oder vielleicht nur ein, jene beyden

Bestimmungen enthaltender Zusatz erforder-
lich sen?

Schließlich erlaubt sich der getr. Land-
tag nur noch, in Beziehung auf die im Be-

richte des Großherzogl. Landschaffts-Colle-
giums vom 23ten Octbr. 1820. unter 1.

und 2. gemachten Bemerkungen, die ehr-

furchtvollste Erklärung: zu 1., daß er dem

Orte Oldisleben zwar sehr gern den Bey-

tritt zu dieser Austalt hierdurch im Voraus

gestatten will, ihn jedoch ohne Weiteres eine
Verbindlichkeit dazu aufzuerlegen für bedenk-
lich halten muß; und zu 2., daß Bey-
träge zu den Feuerlsschungsanstalten von

den Nicht-Hausbesibern zu erheben, ihm nicht.
billig und zweckmäßig erscheint.

Berichtigung. In No. 9. des Regserungsblatts, S. 184. am Ende unter 3) ist statt

——

(s. Beylage IM.)“ zu lesen: (s. Beylage 66.)
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